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Kommentierte Fassung der 

Verordnung zum Basisschutz der Bevölkerung vor 

Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus  

(Coronavirus-Basisschutzmaßnahmenverordnung - 

CoBaSchuV) 

Stand: 1. April 2022 

 

§ 1 Eigenverantwortliches Handeln in der Pandemie  

(1) Jede Person ist angehalten, sich so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen unangemessenen 

Infektionsgefahren aussetzt. Die allgemeinen Empfehlungen zu Hygiene und Tragen einer 

medizinischen Maske, insbesondere in Innenräumen und in Gedrängesituationen, sollen 

eigenverantwortlich und situationsangepasst berücksichtigt werden. Bei persönlichen Begegnungen mit 

Menschen, für die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus ein erhöhtes Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf besteht, ist besondere Vorsicht walten zu lassen; eine vorsorgliche Testung wird 

empfohlen.  

(2) Bei privaten Zusammenkünften wird empfohlen, die räumlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen 

und angemessene Hygienemaßnahmen zum Schutz der Teilnehmenden zu treffen. In geschlossenen 

Räumen ist auf eine angemessene und regelmäßige Belüftung zu achten.  

(3) Bei akuten Atemwegssymptomen soll ein Kontakt zu Angehörigen anderer Haushalte bis zu einer 

Abklärung der Ursachen möglichst vermieden werden.  
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Jeder und jede Einzelne ist angehalten, unangemessene Infektionsrisiken eigenverantwortlich zu 

vermeiden und sich selbst und andere bestmöglich und situationsangemessen zu schützen. Dabei 

bleiben Masken das beste Mittel, um die Zahl der Neuinfektionen zu verringern: Vor allem in 

Innenräumen ist es weiter sinnvoll, bei Begegnungen Maske zu tragen und sich vorher zu testen. Das 

gilt ganz besonders, wenn man ältere oder vorerkrankte Personen trifft, die bei einer Infektion mit einem 

schweren Verlauf rechnen müssen. Auch das regelmäßige Lüften von Innenräumen bleibt eine einfache 

und effektive Maßnahme, um die Ansteckungsgefahr zu verringern. 

Die Arbeitsschutzmaßnahmen für den betrieblichen Infektionsschutz sind weiterhin zu beachten; nähere 

Hinweise hierzu finden sich auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). 

 

§ 2 Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske  

(1) Eine OP-Maske oder Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne 

Ausatemventil (medizinische Maske) ist zu tragen  

1. von  

a) Besucherinnen und Besuchern in Arztpraxen sowie in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 

bis 5 und § 36 Abs. 1 Nr. 2 des Infektionsschutzgesetzes,  

b) Patientinnen und Patienten in Arztpraxen sowie in Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2, 4 

und 5 des Infektionsschutzgesetzes,  

c) Personen, die in Arztpraxen sowie in Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 

bis 5, 11 und 12 sowie § 36 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 und 7 des Infektionsschutzgesetzes tätig sind; dies gilt 

nicht in Bereichen, zu denen nur die dort tätigen Personen Zutritt haben,  

die Leitung der Einrichtung kann weitergehende Maßnahmen anordnen;  

2. in den Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs; das Tragen einer Schutzmaske der 

Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne Ausatem-ventil wird empfohlen.  

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 besteht nicht  

1. für Kinder unter 6 Jahren,  

2. für Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung keine 

medizinische Maske tragen können,  

3. für Menschen mit Hörbehinderung und deren unmittelbare Kommunikationspartnerinnen und  

-partner, soweit und solange es zu ihrer Kommunikation erforderlich ist,  
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4. für Personal von Einrichtungen und Unternehmen nach Abs. 1, soweit kein Kontakt zu anderen 

Personen besteht oder anderweitige und mindestens gleichwertige Schutzmaßnahmen, insbesondere 

Trennvorrichtungen, getroffen werden,  

5. soweit und solange aus therapeutischen, rechtlichen, seelsorgerischen, ethisch-sozialen oder 

anderen tatsächlichen Gründen das Absetzen der medizinischen Maske erforderlich ist. 

 

Es besteht keine generelle Maskenpflicht mehr in Innenräumen. Auch in Schulen, Hochschulen 

und anderen Ausbildungseinrichtungen gilt keine gesetzliche Maskenpflicht mehr. Betriebliche 

Arbeitsschutzmaßnahmen können unabhängig davon auf Grundlage der anzustellenden 

Gefährdungsbeurteilung eine Maskenpflicht vorsehen; nähere Hinweise hierzu finden sich auf der 

Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

 

Die Maskenpflicht besteht weiterhin für  

 Besucherinnen und Besucher in Krankenhäusern, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Di-

alyseeinrichtungen, Tageskliniken, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, Arztpraxen, 

Zahnarztpraxen und voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung 

älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbaren Einrichtungen, 

 

 Patientinnen und Patienten in Einrichtungen für ambulantes Operieren, Dialyseeinrichtungen, 

Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Tageskliniken, 

 

 Personal (alle dort tätigen Personen) in Krankenhäusern, Einrichtungen für ambulantes Ope-

rieren, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Krankenhäusern ver-

gleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, Tageskliniken, Arztpraxen, 

Zahnarztpraxen,  voll- oder teilstationären Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung äl-

terer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen oder vergleichbare Einrichtungen, Obdach-

losenunterkünften und Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylbewerbe-

rinnen und -bewerber, vollziehbar Ausreisepflichtigen, Flüchtlingen und Spätaussiedlern und 

Spätaussiedlerinnen, ambulanten Pflegediensten und Rettungsdiensten. Ausnahmen gelten 

auch in Pausenräumen, Büros, Laboren und anderen Räumen, zu denen nur das Personal 

Zugang hat, soweit kein Kontakt zu anderen Personen besteht oder anderweitige und mindes-

tens gleichwertige Schutzmaßnahmen, insbesondere Trennvorrichtungen, getroffen werden.  
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In den Fahrzeugen des Öffentlichen Personennahverkehrs muss für die Dauer des Aufenthalts 

grundsätzlich eine medizinische Maske getragen werden. Das Tragen einer Maske der Standards 

FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne Ausatemventil wird empfohlen. 

Für die Verkehrsmittel des Luftverkehrs und des öffentlichen Personenfernverkehrs gilt die 

bundesrechtliche Anordnung der Maskenpflicht nach § 28b IfSG.  

Keine Maskenpflicht besteht mehr an Haltestellen, in Bahnhöfen sowie in den Fahrzeugen des 

Gelegenheitsverkehrs nach § 46 Abs. 2 des Personenbeförderungsgesetzes, des freigestellten 

Schülerverkehrs, in Bürgerbussen, auf Passagierschiffen und -fähren, und während der 

Inanspruchnahme von Fahrdiensten. 

 

Ausnahmen von der Maskenpflicht  

Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung keine medizinische 

Maske tragen können, haben dies gegenüber Behörden durch Vorlage eines ärztlichen Attests 

nachzuweisen. Im Attest ist eine medizinische Begründung für das Nichttragen der medizinischen 

Maske sowie der Zeitraum der Befreiung und die Art der Bedeckung anzugeben, die nicht getragen 

werden kann (medizinische Maske oder FFP2-Maske). Sollte sich das Attest auf FFP2-Masken 

beziehen, ist eine OP-Maske zu tragen. Die dem Attest zugrundeliegende Behinderung oder 

gesundheitliche Beeinträchtigung muss in der Bescheinigung nicht benannt werden. Da private Stellen 

nach eigener Einschätzung über die Zulassung von Personen befinden können, empfiehlt es sich, auch 

hier ein ärztliches Attest mitzuführen.  

 

§ 3 Verpflichtung zur Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2- Virus  

(1) Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Beschäftigte sowie Besucherinnen und Besucher dürfen 

Einrichtungen und Unternehmen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 11 und § 36 Abs. 1 Nr. 2 und 7 des 

Infektionsschutzgesetzes sowie Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von 

Asylbewerbern, Flüchtlingen oder Spätaussiedlern nur betreten oder in diesen nur tätig werden, wenn 

sie über einen Testnachweis nach § 22a Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes verfügen. Sofern die dem 

Testnachweis zugrundeliegende Testung mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 

Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist, darf die zugrundeliegende Testung 

abweichend von § 22a Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes maximal 48 Stunden zurückliegen. Die 

Einrichtungen und Unternehmen nach Satz 1 sind verpflichtet, für alle Beschäftigten sowie alle 

Besucherinnen und Besucher Testungen auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2- Virus anzubieten. 

Satz 1 gilt nicht bei Notfalleinsätzen, bei hoheitlichen Tätigkeiten sowie für Personen, die die Einrichtung 

nur für einen unerheblichen Zeitraum oder als notwendige Begleitperson betreten. Die 

Einrichtungsleitung kann Ausnahmen oder Erleichterungen gestatten für  
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1. engste Familienangehörige, wenn es nach Einschätzung der behandelnden Ärztin oder des 

behandelnden Arztes oder aus ethisch-sozialen Gründen dringend geboten ist, insbesondere bei 

Geburten oder Personen im Sterbeprozess,  

2. Personen, die über einen Impf- oder Genesenennachweis nach § 22a Abs. 1 oder 2 des 

Infektionsschutzgesetzes verfügen.  

Die Einrichtung darf zur Feststellung der Voraussetzungen nach Satz 5 Nr. 2 die dafür erforderlichen 

personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten; die Daten sind unverzüglich zu vernichten oder 

zu löschen, soweit sie zur Feststellung der Voraussetzungen nach Satz 5 Nr. 2 nicht mehr benötigt 

werden. § 20a des Infektions-schutzgesetzes bleibt unberührt.  

(2) Am schulischen Präsenzbetrieb dürfen nur Personen teilnehmen, die über einen Testnachweis nach 

§ 22a Abs. 3 des Infektionsschutzgesetzes verfügen oder in der Schule unter Anleitung einen Antigen-

Test zur Eigenanwendung durch Laien mit negativem Ergebnis vorgenommen haben, wobei die 

zugrundeliegende Testung jeweils 48 Stunden zurückliegen darf. Es sind mindestens drei Testungen 

pro Woche erforderlich. Satz 1 gilt nicht für geimpfte und genesene Personen nach § 22a Abs. 1 und 2 

des Infektionsschutzgesetzes; diese können an den Testungen teilnehmen. Das Hessische 

Kultusministerium kann Ausnahmen von Satz 1 gestatten für  

1. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf,  

2. die Teilnahme an Abschlussprüfungen sowie  

3. die Teilnahme an Leistungsnachweisen oder Prüfungen in der Schule, wenn Schülerinnen und 

Schüler nach Satz 5 vom Präsenzunterricht abgemeldet sind oder aufgrund einer gesundheitlichen 

Beeinträchtigung oder einer Behinderung keinen Antigen-Test nach Satz 1 vornehmen können.  

Schülerinnen, Schüler sowie Studierende an Schulen können von der Teilnahme am Präsenzunterricht 

schriftlich abgemeldet werden. 

 

Die generelle Pflicht zum Negativnachweis beim Betreten aller Arbeitsstätten besteht nicht mehr. 

 

Die Testpflicht besteht weiterhin 

 für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Beschäftigte und Besucherinnen und Besucher in 

Krankenhäusern, bei ambulanten Pflegediensten, in Alten- und Pflegeheimen, Heimen für 

Menschen mit Behinderung sowie in Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von 

Asylbewerbern, Flüchtlingen oder Spätaussiedlern; Betreute, untergebrachte und gepflegte 

Personen sind keine Besucherinnen oder Besucher. Der gültige Testnachweis ist 
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Voraussetzung zum Betreten bzw. Tätigwerden in der Einrichtung. Es besteht eine 

Verpflichtung der Einrichtungen zum Testangebot;  

 

 Ausnahmen für Geimpfte und Genesene sowie aus sozialethischen Gründen sind weiterhin 

möglich. Solche Gründe liegen auch vor bei Kindern bis zur Vollendung des sechsten 

Lebensjahres. 

 

 

Abs. 2 Schulen 

Schulen für Erwachsene und Fachschulen sowie Berufsschulen, die überwiegend von volljährigen 

Schülerinnen und Schülern besucht werden, sind Schulen im Sinne des § 33 Nr. 3 IfSG. Dasselbe gilt 

für nicht staatlich anerkannte Ersatzschulen außerhalb der Vorbereitung auf Nichtschülerprüfungen. 

Die Testfrequenz ist derzeit auf mindestens drei Testungen pro Woche festgelegt. Im Fall eines 

positiven Testergebnisses in der Klasse oder Lerngruppe finden bis zum Ende der Woche tägliche 

Testungen an den Unterrichtstagen statt. Betroffene Lerngruppen im Sinne dieser Vorschrift sind im 

Kurssystem alle Kurse, die die positiv getestete Person (Antigentest oder PCR-Test) am Tage der 

Testung oder einem der beiden vorangegangenen Tage besucht hat. Wird der positive Antigentest nicht 

durch den PCR-Test bestätigt, erfolgt die Testung wieder dreimal pro Woche. Die Teilnahme am 

schulischen Test ist kein Testnachweis im Sinne des Abs. 1 Satz 1. 

Solange die Testpflicht besteht, können Schülerinnen oder Schüler von der Teilnahme am 

Präsenzunterricht abgemeldet werden. Vom Präsenzbetrieb abgemeldet werden können auch Kinder 

in den verpflichtenden Vorlaufkursen oder Sprachkursen für schulpflichtige Kinder nach § 58 Abs. 5 und 

6 HSchG. Eine Abmeldung ist jedoch nicht für einzelne Tage oder einzelne schulische Veranstaltungen 

zulässig. Wer nicht am Präsenzbetrieb teilnehmen darf, muss das Schulgelände verlassen. Wird 

Distanzunterricht angeboten, muss dieser besucht werden. 

Ausnahmen von der Testpflicht hat das Kultusministerium zugelassen für  

 Schülerinnen und Schülern mit Anspruch auf sonderpädagogische Förderung in den Förder-

schwerpunkten körperlich-motorische Entwicklung oder geistige Entwicklung, die einer beson-

deren Betreuung bedürfen, bei denen aber aufgrund ihrer Beeinträchtigungen eine Testung 

auch nicht mit Unterstützung fachkundiger Helferinnen und Helfer durchgeführt werden kann 

(Erlass vom 12. Mai 2021 – Az. 651.260.130-00308), 

 

 die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Landesabiturs (Erlass vom 31. März 2022 - Az. 

234.000.013-00238-) sowie 
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 Schülerinnen, Schüler und Studierende, die nach Satz 5 vom Präsenzunterricht abgemeldet 

sind oder aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder Behinderung keinen Antigen-

test vornehmen können, aber an Leistungsnachweisen oder Prüfungen in der Schule teilneh-

men (Erlass vom 28. März 2022, o. Az.). 

 

Geimpfte und genesene Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler können im Rahmen der vorhandenen 

Kapazitäten freiwillig am schulischen Testangebot teilnehmen. 
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§ 4 Absonderung aufgrund Test-Ergebnis  

(1) Personen, bei denen eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus auf Grundlage einer Testung mittels 

Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) 

nachgewiesen ist, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach Erhalt dieses Testergebnisses auf direktem 

Weg in die eigene Häuslichkeit oder in eine andere eine Absonderung ermöglichende Unterkunft zu 

begeben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen nach Vornahme des zugrundeliegenden Tests 

ständig dort abzusondern (Isolation). Ihnen ist es in diesem Zeitraum nicht gestattet, Besuch von 

Personen zu empfangen, die nicht ihrem Haushalt angehören.  

(2) Für Personen, die mit einer von Abs. 1 Satz 1 erfassten Person in einem Haushalt leben, gelten die 

Verpflichtungen nach Abs. 1 entsprechend (Quarantäne); treten in einem Haushalt während dieser Zeit 

weitere Infektionsfälle auf, so verlängert sich die Absonderungsdauer für die übrigen 

Haushaltsangehörigen hierdurch nicht. Für dringende und unaufschiebbare Erledigungen, 

insbesondere zur Deckung des täglichen Bedarfs, wird die Verpflichtung zur Absonderung nach Satz 1 

ausgesetzt. Die Verpflichtung zur Absonderung nach Satz 1 gilt nicht für geimpfte und genesene Per-

sonen nach § 2 Nr. 2 und 4 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung mit Ausnahme 

von Personen nach § 6 Abs. 2 der COVID-19-Schutzmaß-nahmen-Ausnahmenverordnung. Personen 

nach Satz 1 oder 3, die Krankheitssymptome für COVID-19 aufweisen, sind verpflichtet, unverzüglich 

einen Test auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus durchführen zu lassen.  

(3) Für Personen, bei denen eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus auf Grundlage eines Antigen-

Tests oder eines In-vitro-Diagnostikums für die Eigenanwendung, das für den direkten Erregernachweis 

des Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt ist (Antigen-Tests zur Eigenanwendung durch Laien), 

nachgewiesen ist, gilt Abs. 1 entsprechend. Personen nach Satz 1 sind verpflichtet, unverzüglich eine 

Testung mittels Nukleinsäurenachweis durchführen zu lassen. Die Absonderung wird für die Dauer, die 

zur Durchführung eines Tests nach Satz 2 erforderlich ist, ausgesetzt. Mit Erhalt des Ergebnisses des 

Nukleinsäurenachweises, dass keine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus vorliegt, endet die 

Absonderung nach Satz 1. Bestätigt die Testung mittels Nukleinsäurenachweis die Infektion, verlängert 

sich die Dauer der Absonderung dadurch nicht.  

(4) Von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 nicht erfasst sind  

1. Personen nach § 54a des Infektionsschutzgesetzes und - 5 -  

2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-Truppenstatuts, des Truppenstatuts der 

NATO-Partnerschaft für den Frieden (PfP Truppenstatut) und des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten 

der Europäischen Union (EU-Truppen-statut). Von Abs. 2 Satz 1 nicht erfasst sind Personen, die mit 

Personen nach Satz 1 in einem Haushalt leben.  

(5) Die von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, das zuständige 

Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn bei ihnen typische Symptome einer Infektion mit 

dem SARS-CoV-2-Virus wie Fieber, trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankungen 
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verursacht), Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns, innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt des 

Testergebnisses auftreten. Es wird empfohlen, dass die von Abs. 1 Satz 1 erfassten Personen 

unverzüglich ihre Kontaktpersonen und ihren Arbeitgeber oder Dienstherrn über den Erhalt eines 

positiven Testergebnisses informieren.  

(6) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 erfassten Personen 

der Beobachtung durch das zuständige Gesundheitsamt.  

(7) Das zuständige Gesundheitsamt kann auf Antrag bei Vorliegen wichtiger Gründe von der Pflicht zur 

Absonderung nach Abs. 1, 2 oder 3 befreien oder Auflagen anordnen; § 30 des 

Infektionsschutzgesetzes bleibt im Übrigen unberührt.  

(8) Abweichend von Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3 Satz 1, endet die Isolation bereits 

nach sieben Tagen, sobald dem zuständigen Gesundheitsamt ein Nukleinsäurenachweis oder ein 

Testnachweis im Sinne des § 22a Abs. 3 Nr. 3 des Infektionsschutzgesetzes vorgelegt wird, dass keine 

übertragungsrelevante Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus mehr vorliegt (negatives Testergebnis 

oder Ct-Wert >30). Die Testung darf frühestens am siebten Tag nach dem Beginn der Isolation erfolgen. 

(9) Abweichend von Abs. 2 Satz 1 endet die Quarantäne, sobald dem zuständigen Gesundheitsamt ein 

Nukleinsäurenachweis oder ein Testnachweis im Sinne des § 22a Abs. 3 Nr. 3 des 

Infektionsschutzgesetzes vorgelegt wird, dass keine übertragungsrelevante Infektion mit dem SARS-

CoV-2-Virus vorliegt (negatives Testergebnis oder Ct-Wert >30),  

1. für Schülerinnen und Schüler an Schulen und sonstigen Ausbildungseinrichtungen nach § 33 Nr. 3 

des Infektionsschutzgesetzes sowie für Kinder unter 6 Jahren und Kinder, die noch nicht eingeschult 

sind, nach fünf Tagen,  

2. für alle anderen Personen nach sieben Tagen.  

Die Testung darf im Fall von Satz 1 Nr. 1 frühestens am fünften, im Fall von Satz 1 Nr. 2 frühestens am 

siebten Tag nach dem Beginn der Absonderung erfolgen. 

 

 

Abs. 1 Selbstisolierung  

Wer mit einem PCR-Test (oder anderem Nukleinsäurenachweis) positiv auf SARS-CoV-2 getestet wird, 

ist verpflichtet, sich unverzüglich nach Kenntnis von dem Ergebnis für einen Zeitraum von zehn Tagen 

(gerechnet ab der ersten positiven Schnelltest) zu Hause abzusondern. Das gilt auch ohne gesonderte 

Anordnung des Gesundheitsamtes. 

Besuche dürfen in dieser Zeit nicht empfangen werden. Auch innerhalb des Haushalts sollten 

Quarantäne- und Hygieneregeln nach Möglichkeit eingehalten werden, um eine Ansteckung der 

Haushaltsangehörigen zu vermeiden. 
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Abs. 2 Haushaltsquarantäne  

Die Haushaltsangehörigen einer nachweislich infizierten Person, die sich nach Abs. 1 in Isolation 

befindet, müssen sich ebenfalls für zehn Tage ab dem positiven PCR-Test in Quarantäne begeben. Die 

rechnerische Laufzeit der Quarantäne beginnt allerdings bereits mit dem ersten positiven Schnelltest 

der infizierten Person. Es ist keine Quarantäne-Verfügung des Gesundheitsamts notwendig. 

Für dringende Erledigungen, wie bspw. Einkäufe, dürfen Haushaltsangehörige, die nicht selbst positiv 

getestet wurden, die Quarantäne kurz unterbrechen.  

 

Alle Haushaltsangehörige mit Symptomen müssen sich unmittelbar testen lassen. 

 

 

Ausnahmen von der Haushaltsquarantäne gelten für (symptomfreie) Personen mit folgendem 
Nachweis zum Zeitpunkt des die Quarantäne begründenden Tests:  

 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

*) spezifischer positiver Antikörpertest in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache in verkör-
perter oder digitaler Form zu einer Zeit, zu der die betroffene Person noch keine Einzelimpfung gegen das Coronavirus SARS-
CoV-2 erhalten hatte 

1. Ereignis 2. Ereignis 3. Ereignis Zeitraum 

Impfung Impfung  Bis 90 Tage nach Impfung (auch bei 
Impfung mit J&J sind insgesamt zwei 
Impfungen erforderlich) 

Impfung Impfung Impfung Ab Tag der Impfung (auch bei Imp-
fung mit J&J sind insgesamt drei Imp-
fungen erforderlich) 

Impfung Impfung Genesung Ab dem 29. Tag  nach dem positiven 
PCR-Test (auch bei Impfung mit J&J 
sind insgesamt zwei Impfungen erfor-
derlich) 

Impfung Genesung Impfung Ab Tag der Impfung 

Impfung Genesung  Ab dem 29. Tag bis 90 Tage nach 
positivem PCR-Test 

Genesung Genesung  Ab dem 29. Tag bis 90 Tage nach 
positivem PCR-Test 

Genesung   Ab dem 29. Tag bis 90 Tage nach 
positivem PCR-Test 

Genesung Impfung  Bis 90 Tage nach Impfung 

Genesung Impfung Impfung Ab Tag der Impfung 

Genesung Impfung Genesung Ab dem 29. Tag bis 90 Tage nach 
positivem PCR-Test 

Antikörper-Bestim-
mung*) 

Impfung  Ab Tag der Impfung bis 90 Tage 
nach Impfung 

Antikörper-Bestim-
mung*) 

Impfung Impfung Ab Tag der Impfung 
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Änderungen, die eine Ausnahme von der Quarantäne begründen oder entfallen lassen, sind während 

einer laufenden Quarantäne nicht von Belang. Maßgeblich für die Beurteilung, ob eine Quarantäne 

eingehalten werden muss, ist allein der Tag des positiven Tests. 

 

Ein Test wird diesen Personen aber ebenfalls empfohlen und ist beim Auftreten von typischen 

Symptomen verpflichtend. 

 

Abs. 3  

Die Selbstisolierung gilt auch für Personen nach einem positiven Antigentest (auch Antigentests zur 

Eigenanwendung durch Laien, sog. Selbsttests). Sie müssen unverzüglich einen PCR-Test durchführen 

lassen. Für die Durchführung dieses Tests dürfen sie die Isolierung verlassen. Ist der PCR-Test negativ 

und bestätigt die Infektion nicht, endet die Isolierung. Ist der PCR-Test positiv und bestätigt die Infektion, 

bleibt es bei der Dauer der Isolierung von 10 Tagen gerechnet ab dem positiven Antigentest. 

 

Abs. 5  

Alle Personen mit positivem PCR-Test und ihre Haushaltsangehörigen müssen unverzüglich das 

zuständige Gesundheitsamt informieren, wenn typische Symptome einer Infektion mit dem SARS-CoV-

2-Virus wie Fieber, trockener Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht), Verlust des 

Geschmacks- oder Geruchssinns, innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt des Testergebnisses bei ihnen 

auftreten. Über den positiven Test wird das Gesundheitsamt automatisch durch das Labor bzw. die 

Arztpraxis informiert. 

 

Abs. 6  

Für die Zeit der Absonderung unterliegen die Betroffenen der Beobachtung durch das zuständige  

Gesundheitsamt. Sie sind zur Kooperation verpflichtet, müssen die Anweisungen des Gesundheitsamts 

befolgen und ggf. Untersuchungen oder Probenentnahmen dulden.  

 

Abs. 8  

Nach einem positiven PCR-Test ist eine Freitestung ab dem siebten Tag möglich. Das Testergebnis 

muss dem Gesundheitsamt vorliegen. 

 

Abs. 9  

Für Haushaltsangehörige ist eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne durch einen PCR-Test  

oder einen von einer anerkannten Teststelle vorgenommenen Antigen-Test frühestens am siebten Tag 

der Absonderung möglich. 

Bei Schülerinnen und Schülern sowie Kindern vor der Einschulung kann ein Antigen-Test bereits ab 

dem fünften Tag der Quarantäne erfolgen. 
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§ 5 Quarantäne anderer Kontaktpersonen  

(1) Über die Quarantäne von Kontaktpersonen, die keine Haushaltsangehörigen im Sinne von § 4 Abs. 

2 sind, entscheiden die örtlich zuständigen Behörden auf der Grundlage der Empfehlungen des Robert 

Koch-Instituts. Für geimpfte und genesene Personen nach § 2 Nr. 2 und 4 der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmenver-ordnung mit Ausnahme von Personen nach § 6 Abs. 2 der COVID-

19-Schutzmaß-nahmen-Ausnahmenverordnung wird keine Quarantäne angeordnet.  

(2) Die Dauer der Quarantäne beträgt in der Regel zehn Tage. Für ihre vorzeitige Beendigung gilt § 4 

Abs. 9 entsprechend mit der Maßgabe, dass es für die Berechnung der Quarantänedauer und des 

Zeitpunkts, ab dem frühestens eine Freitestung erfolgen kann, auf den Zeitpunkt des zu Grunde 

gelegten relevanten Kontakts ankommt.  

(3) Kontaktpersonen nach Abs. 1, bei denen innerhalb von zehn Tagen nach dem maßgeblichen 

Kontakt typische Symptome einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus wie Fieber, trockener Husten 

(nicht durch chronische Erkrankungen verursacht) oder Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns 

auftreten, sind verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren sowie einen 

Test auf eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus durchführen zu lassen. 

Bei Kontaktpersonen außerhalb des Haushalts der infizierten Person entscheidet das Gesundheitsamt 

individuell über eine Quarantäneanordnung. Es gelten dieselben Ausnahmen von der Quarantänepflicht, 

wie bei Haushaltsangehörigen (s. Erläuterungen und Tabelle zu § 4 Abs. 2). 

Die Quarantäne dauert auch hier in der Regel 10 Tage und kann durch Freitestung wie bei 

Haushaltskontaktpersonen verkürzt werden. Bei der Bestimmung der Quarantänedauer und des 

Zeitpunktes, ab dem frühestens eine Freitestung erfolgen kann, kommt es auf den Zeitpunkt des 

möglicherweise übertragungsrelevanten Kontakts an. 

Es besteht eine Informationspflicht des Gesundheitsamtes und eine Testpflicht, wenn innerhalb von 10 

Tagen nach dem maßgeblichen Kontakt typische Symptome auftreten. 
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§ 6 Zuständigkeiten  

(1) Für den Vollzug dieser Verordnung sind abweichend von § 4 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über 

den öffentlichen Gesundheitsdienst neben den Gesundheitsämtern die örtlichen Ordnungsbehörden 

zuständig, wenn die Gesundheitsämter nicht rechtzeitig erreicht oder tätig werden können, um eine 

bestehende Gefahrensituation abwenden zu können. Zuständige Behörde für die Anordnung von 

Testpflichten in Justizvollzugsanstalten, Abschiebehafteinrichtungen und Maßregelvollzugseinrich-

tungen nach § 28a Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c des Infektionsschutzgesetzes ist die jeweilige Anstalt 

oder Einrichtung.  

(2) Die Befugnis der örtlich zuständigen Behörden zu weitergehenden Anordnungen nach § 28a Abs. 7 

des Infektionsschutzgesetzes sowie zu individuellen Schutzmaßnahmen gegenüber Kranken, 

Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen oder Ausscheidern nach § 28 Abs. 1 Satz 1 sowie 

die Schließung von Einrichtungen und Betrieben im Einzelfall nach § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2 des 

Infektionsschutzgesetzes, bleibt unberührt. 

 
 
Siehe auch die Vollzugshinweise der Landesregierung, auch zu den Ordnungswidrigkeiten nach 

§ 7. 
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Kontaktadressen 

https://corona.hessen.de 

 

 

 

Bürgertelefon Hessen/Hotline 

Hessenweite Hotline für Fragen, Anliegen und Informationen  

zum Corona-Virus:  0800-555 4666  

Fragen zu Gesundheit und Quarantäne beantworten wir  

montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr.  

Aus dem Ausland wählen Sie bitte: 

 +49 611 32 111 000 

Sie können uns Ihre Fragen auch mailen: 

buergertelefon@stk.hessen.de 

https://corona.hessen.de/

